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RS OGH 1959/3/10 3Ob89/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.03.1959

Norm

1.StVDG §4

1.StVDG §5

1.StVDG §6

1.StVDG §7

1.StVDG §8

1.StVDG §9

Rechtssatz

Ist eine Sache, die früher dem Deutschen Reich oder einer seiner Einrichtungen gehört hat, auf Grund des

Staatsvertrages auf die Republik Österreich übergegangen, kann sie nicht für Forderungen aus dem Erwerbsgeschäft

des Deutschen Reiches in Anspruch genommen werden.
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